
Betriebsräte stehen dem Einsatz
von Leiharbeitnehmern traditio-
nell kritisch gegenüber. Zum ei-

nen widerstrebt es ihrem Gerechtigkeits-
empfinden, dass für gleichwertige Ar-
beit zum Teil ganz erheblich schlechtere
Arbeitsbedingungen gelten. Das im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
verankerte Gleichstellungsgebot („equal
pay and equal treatment“) ist in der Pra-
xis die Ausnahme. Teilweise sind über
fragwürdige Haustarifverträge Ent-
geltsätze festgelegt worden, die an der
Grenze der Sittenwidrigkeit liegen oder
diese sogar unterschreiten. Zum ande-

ren beklagen Betriebsräte das Entste-
hen von „Schattenbelegschaften“. In
manchen Branchen liegt die Leiharbeit-
nehmerquote bei 30 % und in Einzelfäl-
len sogar noch höher.

Die Betriebsräte sind in verschiede-
ner Hinsicht auch für die bei ihnen ein-
gesetzten Leiharbeitnehmer zuständig.
So müssen sie deren Interessen ge-
genüber dem Entleiharbeitgeber vertre-
ten, soweit es zum Beispiel um die An-
ordnung von Überstunden geht. Leihar-
beitnehmer können die Sprechstunden
des Betriebsrats im Entleiherbetrieb
aufsuchen (vgl. § 14 Abs. 2 Satz 2 AÜG).
Hingegen sind die Leiharbeitnehmer
nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts bei den Schwellenwer-
ten des Betriebsverfassungsgesetzes
nicht zu berücksichtigen – insbeson-
dere nicht bei der Größe des Betriebs-
rats (vgl. § 9 BetrVG) und bei Freistel-
lungen (vgl. § 38 BetrVG).

Die Betriebsräte müssen also, obwohl
personell geschwächt, die Zusatzauf-
gabe „Leiharbeitnehmer“ bewältigen.

Für den Betriebsrat stellt sich daher die
Frage, welche Rechte er hat, wenn der
Arbeitgeber Leiharbeitnehmer einset-
zen will.

Eingeschränkte Mitbestimmung
nach §§ 99 – 101 BetrVG

Das praktisch wichtigste Kontrollinstru-
ment ist die eingeschränkte Mitbestim-
mung nach § 99 BetrVG. Der beim Ent-
leiher gewählte Betriebsrat hat nach §
14 Abs. 3 Satz 1 AÜG vor dem Einsatz
eines Leiharbeitnehmers in gleicher
Weise mitzubestimmen wie bei der Ein-
stellung eines neuen Mitarbeiters. Das
Mitbestimmungsrecht besteht folglich
nur dann, wenn im Unternehmen regel-
mäßig mehr als 20 wahlberechtigte (ei-
gene) Arbeitnehmer beschäftigt werden.

Das Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz bezeichnet diesen Vorgang etwas
missverständlich als „Übernahme“. Da-
mit ist aber nicht die Übernahme eines
Leiharbeitnehmers in ein Arbeitsver-
hältnis, sondern lediglich die tatsäch-
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Betriebsratsrechte 
beim Einsatz von 
Leiharbeitnehmern

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern wird im Entleiherbetrieb immer wieder kritisch betrachtet – oftmals

zu Recht. Denn nicht selten droht der Aufbau einer „Schattenbelegschaft“, mit der ein schleichender

Abbau der „Stammbelegschaft“ einhergeht. Für den Betriebsrat ist es daher unverzichtbar zu wissen,

welche Rechte er beim Einsatz von Leiharbeitnehmern hat. Prof. Dr. Wolfgang Hamann informiert, wie

es um die Betriebsratsrechte beim Leiharbeitnehmereinsatz bestellt ist.

Prof. Dr. 
Wolfgang Hamann 
lehrt an der Universität
Duisburg-Essen

Gut zu wissen!



liche Arbeitsaufnahme gemeint.
Des Weiteren wird das Mitbestim-

mungsrecht in den folgenden Fällen
ausgelöst:
> Begründung eines Arbeitsverhältnis-

ses mit dem Leiharbeitnehmer;
> Verlängerung des Einsatzes;
> Austausch des Leiharbeitnehmers.
Nicht mitbestimmungspflichtig ist es
dagegen nach einem Urteil des Landes-
arbeitsgerichts Düsseldorf vom 30.10.
2008 (15 TaBV 12/08), wenn der Leih-
arbeitnehmer lediglich seinen Verleih-
arbeitgeber wechselt.

Unterrichtungspflicht des
Arbeitgebers (§ 99 Abs. 1 BetrVG)

Für die betriebliche Praxis ist es gut zu
wissen, wann der Arbeitgeber dem Be-
triebsrat welche Informationen über
den geplanten Einsatz eines oder meh-
rerer Leiharbeitnehmer geben muss.

Zeitpunkt der Unterrichtung
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat vor
dem Einsatz eines Leiharbeitnehmers
zu beteiligen. Eine Frist, bis wann eine
Beteiligung erfolgen soll, nennt das Ge-
setz nicht. Grundsätzlich muss dem Be-
triebsrat aber die Möglichkeit gegeben
werden, die Wochenfrist des § 99 Abs.
3 Satz 1 BetrVG zur Entscheidungsfin-
dung zu nutzen. Maßgeblich ist inso-
weit nicht der Abschluss des Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrags zwischen
dem Verleiher und dem Entleiher, son-
dern die tatsächliche Arbeitsaufnahme
des Leiharbeitnehmers.

Das gilt nach einer Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts vom 23.01.
2008 (vgl. dbr 9/2008, Seite 36) übri-
gens auch dann, wenn der Verleiher ei-
nen „Stellenpool“ bildet, aus dem her-
aus die Leiharbeitnehmer dem Entlei-
her auf dessen Anforderung hin zur
Verfügung gestellt werden.

Mitzuteilende Informationen
Die einwöchige Stellungnahmefrist des
Betriebsrats beginnt erst zu laufen,
wenn der Entleiher den Betriebsrat voll-
ständig unterrichtet hat. Dazu sollte
der Betriebsrat die auf der Seite 12 dar-
gestellte Checkliste abfragen.

Folgen fehlender oder
unvollständiger Unterrichtung
Erfüllt der Arbeitgeber seine Unterrich-
tungspflicht nicht, wird die einwöchige
Stellungnahmefrist nicht in Gang ge-
setzt. Die Zustimmung des Betriebsrats
gilt folglich nicht nach Ablauf der Stel-

lungnahmefrist als erteilt (vgl. § 99
Abs. 3 Satz 2 BetrVG).

Aus dem Grundsatz der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit leitet die
Rechtsprechung die Pflicht des Be-
triebsrats ab, den Arbeitgeber inner-
halb der Wochenfrist darauf hinzuwei-
sen, welche weiteren Informationen er
beansprucht. Unterlässt der Betriebs-
rat dies, so gilt die Zustimmung als er-
teilt. Aus diesem Grund sollte der Be-
triebsrat umgehend anhand der Check-
liste (siehe das Schaubild auf der Seite
12) prüfen, ob die Unterrichtung voll-
ständig ist. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass an sich gegebene Zustim-
mungsverweigerungsgründe nicht er-
kannt und daher nicht geltend gemacht
werden können.

Zustimmungsverweigerung 
(§ 99 Abs. 2 BetrVG)

Der Entleiherbetriebsrat kann seine Zu-
stimmung zum Einsatz von Leiharbeit-
nehmern aus den in § 99 Abs. 2 Nr. 1 –
6 BetrVG abschließend aufgezählten
Gründen verweigern.

Verstoß gegen Rechtsvorschriften
Der Zustimmungsverweigerungsgrund
des § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG ist nur
dann gegeben, wenn der Zweck der
Verbotsnorm allein dadurch erreicht
werden kann, dass die Einstellung ins-
gesamt unterbleibt (vgl. BAG vom 25.
01.2005 – 1 ABR 61/03).

Zustimmungsverweigerungsgründe
im Sinne des § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG
sind:
> Beschäftigungsverbote nach dem

Mutterschutzgesetz sowie nach dem

Jugendarbeitsschutzgesetz;
> fehlende Arbeitnehmerüberlassungs-

erlaubnis;
> fehlende Arbeitserlaubnis (Beachte:

Der Einsatz von Leiharbeitnehmern mit
Staatsangehörigkeit außerhalb eines
Mitgliedstaates der Europäischen
Union sowie außerhalb des Europä-
ischen Wirtschaftsraums [Island,
Liechtenstein, Norwegen] ist gemäß §
40 Abs. 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz un-
zulässig [vgl. Verwaltungsgericht Osna-
brück vom 05.11.2009 – 5 A 154/09].
Angehörige aus den Beitrittsstaaten
zur Europäischen Union mit Ausnahme
Zyperns und Maltas benötigen eine
„Arbeitserlaubnis EU“ bzw. eine „Ar-
beitsberechtigung EU“, die allerdings
für eine Tätigkeit als Leiharbeitnehmer
grundsätzlich nicht erteilt wird).

Nicht zur Verweigerung der Zustim-
mung berechtigen dagegen:
> Verstoß gegen den „Equal pay-Grund-

satz“ (vgl. Bundesarbeitsgericht vom
21.07.2009, dbr 5/2010 [diese Aus-
gabe], Seite 36; Beachte: Die Vergü-
tung schuldet allein der Verleiher);

> Einsatz eines vormals befristet 
beschäftigten Stammarbeitnehmers
als Leiharbeitnehmer (vgl. Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein vom
20.01.2009 – 5 TaBV 33/08; Beach-
te: Darin liegt insbesondere kein Ver-
stoß gegen das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz).

Noch nicht vom Bundesarbeitsgericht
entschieden ist, ob das Außerachtlas-
sen der Prüf- und Konsultationspflich-
ten nach § 81 Abs. 1 SGB (Sozialgesetz-
buch) IX den Betriebsrat zur Verweige-
rung der Zustimmung berechtigt (so
das Hessische Landesarbeitsgericht
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vom 24.04.2007 – 4 TaBV 24/07; an-
ders das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf vom 31.10.2008 – 15 TaBV 114/
08).

Verstoß gegen eine Auswahlrichtlinie
Auswahlrichtlinien (vgl. § 95 BetrVG)
werden in aller Regel in Form von Be-
triebsvereinbarungen getroffen. Sie
können für Leiharbeitnehmer relevant
werden, wenn sie in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen werden sollen. Be-
triebsrat und Arbeitgeber können Aus-
wahlrichtlinien speziell zu dem Zweck
vereinbaren, den Einsatz von Leihar-
beitnehmern zu regulieren. So sind fol-
gende Festlegungen zulässig:
> Arbeitsplätze, auf denen Leiharbeit-

nehmer eingesetzt werden sollen;
> Höchstzahl der Leiharbeitnehmer

(sog. Leiharbeitnehmerquote);
> Einsatz nur von Verleihern, die das

Gleichstellungsgebot einhalten;
> Qualifikationsanforderungen.
Verstößt der geplante Einsatz von 
Leiharbeitnehmern gegen eine solche
Auswahlrichtlinie, so berechtigt dies
den Betriebsrat zur Zustimmungsver-
weigerung gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 2
BetrVG.

Benachteiligung von Arbeitnehmern
des Entleiherbetriebs
Das Zustimmungsverweigerungsrecht
nach § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG setzt
voraus, dass die durch Tatsachen be-
gründete Besorgnis besteht, dass im
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern
gekündigt wird oder sie sonstige Nach-
teile erleiden. Daher berechtigt der Ein-
satz von Leiharbeitnehmern an sich
noch nicht zur Zustimmungsverweige-
rung, und zwar auch dann nicht, wenn
Dauerarbeitsplätze unbefristet mit Leih-
arbeitnehmern besetzt werden sollen
(vgl. Bundesarbeitsgericht vom 12.11.
2002 – 1 ABR 1/02).

Das gleiche gilt nach einer Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts vom
25.01.2005 (1 ABR 61/03), wenn das
Arbeitsverhältnis eines befristet be-
schäftigten Stammarbeitnehmers nicht
verlängert wird und stattdessen ein
Dauerarbeitsplatz, für den der befristet
Beschäftigte geeignet wäre, mit einem
Leiharbeitnehmer besetzt wird. Das
Bundesarbeitsgericht interpretiert den
§ 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG sehr eng: Vor-
ausgesetzt werde, dass ein bereits be-
fristet Beschäftigter und ein bislang
nicht betriebsangehöriger Arbeitneh-
mer um einen Dauerarbeitsplatz kon-
kurrieren. Beim Einsatz von Leiharbeit-

nehmern liege eine solche Konkurrenz-
situation aber schon deshalb nicht vor,
weil mit dem Leiharbeitnehmer kein Ar-
beitsverhältnis begründet werden solle.

Das Zustimmungsverweigerungs-
recht besteht dagegen, wenn Arbeits-
kollegen die betriebsbedingte Kündi-
gung konkret droht und sie auf einen
Arbeitsplatz versetzt werden könnten,
auf dem Leiharbeitnehmer zum Einsatz
kommen sollen. Sonstige Nachteile
sind beispielsweise Versetzungen, Ein-
kommenseinbußen, die Verschlechte-
rung von Aufstiegsmöglichkeiten und
Mehrbelastungen etwa wegen erhöh-
ten Einarbeitungsaufwandes und Kon-
trollen der Leiharbeitnehmer.

Benachteiligung des
Leiharbeitnehmers
Eine Benachteiligung des Leiharbeit-
nehmers wird den Betriebsrat eher sel-
ten zur Zustimmungsverweigerung
nach § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG berechti-
gen. Die Benachteiligung muss sich
nämlich aus der Überlassung als sol-
cher ergeben. Nachteile, die ihren
Grund in dem Arbeitsvertrag zwischen
dem Leiharbeitnehmer und dem Verlei-
her haben, reichen nicht. Insbesondere
wenn der Verleiher den Leiharbeitneh-
mer gesetz- oder tarifwidrig vergütet,
berechtigt dies den Betriebsrat nicht
zur Zustimmungsverweigerung.

Fehlende Ausschreibung 
im Entleiherbetrieb
Grundsätzlich hat der Arbeitgeber zu
besetzende Arbeitsplätze, auf denen er
Leiharbeitnehmer beschäftigen will, zu-
vor innerbetrieblich auszuschreiben,
sofern dies der Betriebsrat verlangt hat
(vgl. § 93 BetrVG). Noch nicht vom
Bundesarbeitsgericht geklärt ist, ob
das auch dann zu gelten hat, wenn es
sich um Arbeitsplätze handelt, die der
Arbeitgeber aufgrund einer Organisati-
onsentscheidung dauerhaft nur noch
mit Leiharbeitnehmern besetzen will.
Das Landesarbeitsgericht Baden-Würt-
temberg (vgl. Beschluss vom 12.03.
2009 – 16 TaBV 12/08) hat dies jüngst
zutreffend bejaht.

Störung des Betriebsfriedens
Der Betriebsrat kann seine Zustim-
mung zur Übernahme eines Leiharbeit-
nehmers verweigern, wenn die durch
Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass dadurch der Betriebsfrie-
den gestört wird (vgl. § 99 Abs. 2 Nr. 6
BetrVG). Dabei reicht es nicht schon
aus, dass der Betriebsrat generell

durch den Einsatz von Leiharbeitneh-
mern Unruhen im Betrieb erwartet.
Meist kann die Besorgnis einer Be-
triebsstörung erst aufgrund von Erfah-
rungen aus vorangegangenen Einsät-
zen des betreffenden Leiharbeitneh-
mers angenommen werden. Ist der
Leiharbeitnehmer also bereits zuvor
negativ aufgefallen (z.B. fremdenfeind-
liche Äußerungen, Schlägereien, Dieb-
stahl), so berechtigt dies zur Zustim-
mungsverweigerung.

Zeigt sich ein Leiharbeitnehmer erst
während des Einsatzes als betriebs-
störend, dann kann der Betriebsrat
vom Arbeitgeber entsprechend § 104
BetrVG die Entfernung des störenden
Leiharbeitnehmers verlangen. Dieser
muss dann gegen einen anderen aus-
getauscht werden.

Vorläufige Maßnahmen 
(§§ 100, 101 BetrVG)

Obwohl in § 14 Abs. 3 Satz 1 AÜG nur
auf § 99 BetrVG verwiesen wird, finden
auch die Annexvorschriften in den §§
100, 101 BetrVG beim Einsatz von Leih-
arbeitnehmern Anwendung. Verweigert
der Betriebsrat vor dem Einsatz des
Leiharbeitnehmers seine Zustimmung,
dann hat der Arbeitgeber die Möglich-
keit, den Leiharbeitnehmer vorläufig
einzusetzen. Der Betriebsrat kann dar-
auf in der Weise reagieren, dass er be-
streitet, dass der Einsatz des Leihar-
beitnehmers aus sachlichen Gründen
dringend erforderlich ist. In diesem Fall
muss der Arbeitgeber innerhalb von
drei Tagen das Arbeitsgericht anrufen
oder die Maßnahme beenden.

Das verschafft, wie das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz am 14.12.
2007 (6 TaBV 49/07) entschieden hat,
dem Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Leiharbeitnehmer bis zu drei Tage einzu-
setzen, ohne dass der Betriebsrat etwas
dagegen unternehmen kann. In dem ent-
schiedenen Fall hatte der Arbeitgeber
ein und dieselbe Leiharbeitnehmerin in-
nerhalb eines halben Jahres 26 Mal als
Springerin für Kurzeinsätze angefordert,
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ohne dass der Betriebsrat beteiligt wur-
de. Meines Erachtens liegt in solch kras-
sen Fällen eine rechtsmissbräuchliche
Umgehung der Rechte des Betriebsrats
aus §§ 99, 100 BetrVG nahe.

Reaktionsmöglichkeiten des
Betriebsrats bei Verstößen 
des Arbeitgebers

Betriebsverfassungswidrig handelt der
Arbeitgeber, wenn er Leiharbeitnehmer
ohne
> Zustimmung des Betriebsrats,
> rechtskräftige Ersetzung der verwei-

gerten Zustimmung durch das Ar-
beitsgericht,

> gerichtliche Feststellung der dringen-
den Erforderlichkeit nach Ablauf von
drei Tagen,

tätig werden lässt.
Der Betriebsrat leitet dann das ar-

beitsgerichtliche Aufhebungsverfahren
nach § 101 BetrVG ein. Das gerichtliche
Aufhebungsgebot kann mittels Verhän-
gung eines Zwangsgeldes bis zu einer
Höhe von 250 € je Tag der Zuwider-
handlung durchgesetzt werden, aller-
dings erst ab Rechtskraft des Gerichts-
beschlusses, was bei Durchlaufen des
Instanzenzuges geraume Zeit in An-
spruch nimmt. Ein flankierender Unter-
lassungsanspruch steht dem Betriebs-
rat nur nach Maßgabe des § 23 Abs. 3
BetrVG zur Seite. Das bedeutet, dass
es sich um einen groben Verstoß han-
deln muss. Das kann im Einzelfall
schwierig nachzuweisen sein.

Hierzu ein Beispiel: Der Arbeitgeber
hatte den Betriebsrat nicht über die
Person des Leiharbeitnehmers infor-
miert, woraufhin der Betriebsrat seine
Zustimmung verweigert hatte. Der Ar-
beitgeber war von der Unbeachtlichkeit

der Zustimmungsverweigerung ausge-
gangen und hatte den Leiharbeitneh-
mer eingesetzt. Das Landesarbeits-
gericht Hamm (vgl. Beschluss vom
25.09.2009 – 10 TaBV 21/09) vernein-
te einen groben Verstoß, weil die
Rechtslage noch nicht höchstrichter-
lich geklärt sei.

Einen allgemeinen, unmittelbar aus §
99 BetrVG folgenden Unterlassungsan-
spruch, der nicht an die Voraussetzun-
gen eines groben Verstoßes gebunden
ist, hat das Bundesarbeitsgericht abge-
lehnt (vgl. Beschluss vom 23.06.2009
– 1 ABR 23/08).

Beratungsrechte 
(§§ 92, 92a BetrVG)

Der Betriebsrat kann zusätzlich die ihm
im Rahmen der Personalplanung und
Beschäftigungssicherung nach §§ 92,
92a BetrVG zustehenden Rechte nut-
zen. So kann er beispielsweise vor-
schlagen,
> Leiharbeitnehmer nicht auf Dauer-

arbeitsplätzen, sondern nur bei vor-
übergehendem oder kurzfristigem
Beschäftigungsbedarf einzusetzen;

> die Zahl der Leiharbeitnehmer zu
kontingentieren;

> Leiharbeitnehmer nur auf bestimm-
ten Arbeitsplätzen einzusetzen;

> statt Leiharbeitnehmer einzusetzen,
befristete Arbeitsverhältnisse in Dau-
erarbeitsverhältnisse umzuwandeln
und Auszubildende zu übernehmen.

Allerdings sind diese Vorschläge für
den Arbeitgeber nicht bindend. Er
muss sich aber zumindest mit dem Be-
triebsrat beraten und eine mögliche
Ablehnung begründen.

Allgemeine Aufgaben 
(§ 80 BetrVG)

In § 80 Abs. 1 Nr. 1 – 9 BetrVG sind all-
gemeine Aufgaben des Betriebsrats
festgelegt. Diese Aufgaben obliegen
dem Betriebsrat auch bezüglich der
Leiharbeitnehmer (vgl. § 80 Abs. 2 Satz
1 Halbsatz 2 BetrVG). Damit der Be-
triebsrat die ihm obliegenden Aufgaben
wahrnehmen kann, muss ihn der Ar-
beitgeber auf Verlangen umfassend
und rechtzeitig unterrichten, die erfor-
derlichen Unterlagen und gegebenen-
falls einen sachkundigen Arbeitnehmer
als Auskunftsperson zur Verfügung
stellen. Eventuell kann darüber hinaus
noch ein Sachverständiger hinzuzuzie-
hen sein.

Allgemeine Aufgaben bezüglich der
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Checkliste zu den mitzuteilenden Informationen

3 Anzahl der einzusetzenden Leiharbeitnehmer

3 Beginn und Dauer des geplanten Einsatzes (Beachte: Jeder noch so 
kurze Einsatz löst das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats aus.)

3 Vorgesehener Arbeitsplatz

3 Art der auszuführenden Tätigkeit

3 Vorgesehene tägliche und wöchentliche Arbeitszeit des Leiharbeitnehmers

3 Erforderliche fachliche Qualifikation des Leiharbeitnehmers

3 Auswirkungen des geplanten Einsatzes von Leiharbeitnehmern für die
Belegschaft (z.B. Abstellen von Aufsichtspersonal, Nutzung von Sozial-
einrichtungen)

3 Vorlage des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags (Beachte: Der Über-
lassungsvertrag muss angeben, dass der Verleiher über eine Über-
lassungserlaubnis verfügt. Bei einem unbekannten Verleihunternehmen
kann es ratsam sein, bei der Erlaubnisbehörde [= zuständige Regional-
direktion der Bundesagentur für Arbeit] Erkundigungen einzuholen. 
Nicht vorzulegen ist der Leiharbeitsvertrag.)

3 Angaben zur Person des Leiharbeitnehmers (Name, Alter, Nationalität;
Beachte: Die Besonderheiten der Arbeitnehmerüberlassung können
gewisse Beschränkungen der Unterrichtungspflicht rechtfertigen. Wird
die Personalgestellungspflicht im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag nur
tätigkeitsbezogen [z.B. Schweißer, Reinigungskraft, gewerbliche Hilfs-
tätigkeit, Softwareentwicklung] vereinbart, muss der Arbeitgeber nur
diejenigen Angaben zur Person des Leiharbeitnehmers machen, die ihm
bekannt sind. Erlangt der Arbeitgeber hierüber erst nach Beginn der
Stellungnahmefrist Kenntnis, gebieten es der Zweck des Mitbestim-
mungsrechts und der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit
gemäß § 2 Abs. 1 BetrVG, diese Kenntnis an den Betriebsrat weiterzulei-
ten. Den Arbeitgeber trifft aber weder eine Erkundigungspflicht, noch
kann von ihm verlangt werden, den Arbeitnehmerüberlassungsvertrag
nur so abzuschließen, dass darin der zu überlassende Leiharbeitnehmer
bezeichnet wird [vgl. LAG Hamm vom 25.09.2009 – 10 TaBV 21/09]. Ei-
ne Klärung durch das Bundesarbeitsgericht steht noch aus.)
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Leiharbeitnehmer können etwa sein:
> Einhaltung von Arbeitsschutzbestim-

mungen, Höchstarbeitszeiten (vgl. §
80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG);

> Teilnahme an Sicherheitsschulungen,
Qualifizierungsmaßnahmen sowie
Maßnahmen zur sozialen Integration
(vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG);

> Bevorzugte Berücksichtigung von Leih-
arbeitnehmerinnen bei Einstellungen
(vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 2a BetrVG);

> Nutzung betrieblicher Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten auch für Leiharbeit-
nehmer (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 2b Be-
trVG);

> Förderung der Beschäftigung schwer-
behinderter oder älterer Leiharbeit-
nehmer (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 4, 6 Be-
tr VG);

> Förderung der Integration auslän-
discher Leiharbeitnehmer, soweit deren
Einsatz als Leiharbeitnehmer zulässig
ist (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG).

Resümee

Dem Betriebsrat stehen nach geltendem
Recht eine Reihe von Möglichkeiten zur
Seite, den Einsatz von Leiharbeitneh-
mern kritisch zu begleiten. Nicht ver-

kannt werden darf allerdings, dass die
Rechtsprechung, und hier vor allem das
Bundesarbeitsgericht, in manchen Punk-
ten eher zurückhaltend ist. Betriebsräte
müssen ihre Rechte kennen und sollten
sie aktiv einfordern. Hilfreich kann ein
„Aktionsplan Leiharbeit“ sein. Darin wer-
den alle Phasen von der Personalpla-
nung bis zum tatsächlichen Einsatz sys-
tematisch auf mögliche Beteiligungs-
rechte dargestellt. Angestrebt werden
sollte darüber hinaus eine betriebliche
Regelung, die die Rahmenbedingungen
für den Einsatz von Leiharbeitnehmern
möglichst detailliert festlegt.nn

mein persönlicher lesetipp
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